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BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung (EU) .../... der Kommission vom 19. Dezember 2022 zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in Bezug auf die Gefahrenklassen und 

die Kriterien für die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen  

(C(2022) 9383 final) 

 

S. 9, Tabelle 4.2.1, Kategorie 2 Buchstabe c: 

 

anstatt: 

 

„c) es gibt Nachweise für einen plausiblen biologischen Zusammenhang zwischen der 

endokrinen Aktivität und der schädlichen Wirkung.“ 

 

muss es heißen:  

 

„c) es gibt Nachweise für einen biologisch plausiblen Zusammenhang zwischen der 

endokrinen Aktivität und der schädlichen Wirkung.“ 

 

S. 19, Abschnitt 4.3.3.2: 

 

anstatt: 

 

„4.3.3.2. Zeitliche Anwendbarkeit  

 

Spätestens ab dem … [Amt für Veröffentlichungen: bitte Datum einfügen = erster Tag des 

Monats, der auf den Zeitraum von 36 Monaten ab dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung folgt] sind Gemische nach den in den Abschnitten 4.3.2.1. bis 4.3.2.4. 

festgelegten Kriterien einzustufen. 

 

Für Gemische, die vor dem … [Amt für Veröffentlichungen: bitte Datum einfügen = erster 

Tag des Monats, der auf den Zeitraum von 36 Monaten ab dem Datum des Inkrafttretens 

dieser Verordnung folgt] in Verkehr gebracht wurden, ist jedoch bis zum … [Amt für 

Veröffentlichungen: bitte Datum einfügen = erster Tag, der auf den Zeitraum von 60 Monaten 

ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung folgt] eine Einstufung nach den in den 

Abschnitten 4.3.2.1 bis 4.3.2.4 festgelegten Kriterien nicht erforderlich.“ 

 

muss es heißen:  

 

„4.3.3.2. Zeitliche Anwendbarkeit 

 

Spätestens ab dem … [Amt für Veröffentlichungen: bitte Datum einfügen = erster Tag des 

Monats, der auf den Zeitraum von 36 Monaten ab dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung folgt] sind Gemische nach den in Abschnitt 4.3.3.1. festgelegten Kriterien 

einzustufen. 

 

Für Gemische, die vor dem … [Amt für Veröffentlichungen: bitte Datum einfügen = erster 

Tag des Monats, der auf den Zeitraum von 36 Monaten ab dem Datum des Inkrafttretens 
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dieser Verordnung folgt] in Verkehr gebracht wurden, ist jedoch bis zum … [Amt für 

Veröffentlichungen: bitte Datum einfügen = erster Tag, der auf den Zeitraum von 60 Monaten 

ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung folgt] eine Einstufung nach den in 

Abschnitt 4.3.3.1 festgelegten Kriterien nicht erforderlich.“ 

 

 

S. 25, Abschnitt 4.4.3.2: 

 

anstatt: 

 

„4.4.3.2 Zeitliche Anwendbarkeit 

 

Spätestens ab dem … [Amt für Veröffentlichungen: bitte Datum einfügen = erster Tag des 

Monats, der auf den Zeitraum von 36 Monaten ab dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung folgt] sind Gemische nach den in den Abschnitten 4.4.2.1. bis 4.4.2.4. 

festgelegten Kriterien einzustufen. 

 

Für Gemische, die vor dem … [Amt für Veröffentlichungen: bitte Datum einfügen = erster 

Tag des Monats, der auf den Zeitraum von 36 Monaten ab dem Datum des Inkrafttretens 

dieser Verordnung folgt] in Verkehr gebracht wurden, ist jedoch bis zum … [Amt für 

Veröffentlichungen: bitte Datum einfügen = erster Tag, der auf den Zeitraum von 60 Monaten 

ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung folgt] eine Einstufung nach den in den 

Abschnitten 4.4.2.1 bis 4.4.2.4 festgelegten Kriterien nicht erforderlich.“ 

 

muss es heißen: 

 

„4.4.3.2. Zeitliche Anwendbarkeit 

 

Spätestens ab dem … [Amt für Veröffentlichungen: bitte Datum einfügen = erster Tag des 

Monats, der auf den Zeitraum von 36 Monaten ab dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung folgt] sind Gemische nach den in Abschnitt 4.4.3.1. festgelegten Kriterien 

einzustufen. 

 

Für Gemische, die vor dem … [Amt für Veröffentlichungen: bitte Datum einfügen = erster 

Tag des Monats, der auf den Zeitraum von 36 Monaten ab dem Datum des Inkrafttretens 

dieser Verordnung folgt] in Verkehr gebracht wurden, ist jedoch bis zum … [Amt für 

Veröffentlichungen: bitte Datum einfügen = erster Tag, der auf den Zeitraum von 60 Monaten 

ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung folgt] eine Einstufung nach den in 

Abschnitt 4.4.3.1 festgelegten Kriterien nicht erforderlich.“ 
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